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Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage. (12 der Be~ge.n): 
Bundesgesetz zur Durchführung des über
einkommens. über ein 'Internationales Ener
_gieprogramm und zur Sicherung der Ener
gieversorgung Österreichs (Energiesicherungs-

ges~tz) 

In dem übereinkommen über ein Internatio
nales Energieprogrammi' (IEP-übereinkommen) 
übernehmen alle Teilnehmerstaaten klar defi
nierte völkerrechtliche Verpflichtungen, deren Er
füllung weitteich·ende innerstaatliche Regelungen 
notwendig machen. übe1rdies sieht das überein
kommen MehrheitsbescIitüsse des Verwaltungs
rates· der Internationalen Energieagentur (IEA) 
vor, die ebenfalls für alle Teilnehmerstaaten ver
bindlich sind und durch -deren nationale Rechts
-ordnungen erfüllt werden müssen. 

Es ergibt sich demnach die Notwendigkeit, ein 
. innerstaatliches Instrumentarium zur Erfüllung 
der österreich aus dem IEP~übereinkommen ob
liegenden Verpflichtunge~ zu schaffen. 

Abgesehen davon müssen jedoch auch für den 
Fall, daß Osterreich - aus welchen Gründen 
immer - gezwungen wäre, auf Grund seiner 
Neutralität etwa seine Teilnahme am IEP-über
'einkommen teilweise oder zur Gänze zu suspen
dieren,. ausreichende Vorkehrungen zur Sicherung 
·der Energieversorgung getroffen werden. Gerade 
in diesem Fall wären derartige Maßnahmen von 
besonderer Bedeutung und Dringlichkeit, da 
österreich als kleiner Staat sodann weitgehend 
auf sich selbst gestellt wäre und auftretende Ver
:sorgungsschwierigkeiten aus eigener Kraft lösen 
müßte. . 

Die Schaffung eines Bundesgesetzes, wie es im 
Entwurf vorliegt, ist demnach im gegenwärtigen 
Zeitpunkt dringend geboten. Es. sei abschließend 
.daran erinnert, daß Regelungen, wie sie der Ent
wurf trifft, nämlich die Sicherung der Energie-

versorgung, ein wesentlicher Bestandteil der um
fassenden Landesverteidigung sind. Hier entschei
dende Schritte zu setzen, ·erscheint umsomehr ge
boten, als sich Osterreich nunmehr zur umfas
senden Landes.verteidigung durch Aufnahme in 
seine Verfassung besonders bekennt. 

Der Handelsausschuß hat die obgenartnte Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 26. No
vember 1975 in Anwesenheit des Bundesministers 
für Handel, Gewerbe und Industrie Dr. S ta r i
b ach e r erstinalig in Verhandlung gezogen und 
einen UntJerausschuß eiJ1gesetzt, dem von der 
Sozialistischen Partei Osterreichs. die Abgeord
neten Dr. He i n d 1, K ö c k, Te s c h 1, Will e 
und Z i n g 1 e r, von der Osterreichischen Volks
partei die Abgeordneten Dkfm. DDr. K ö n i g, 
Dipl.-Ing. De. Lei t n e r, Dr. Muss i 1 und 
S tau d i n ger sowie von der Freiheitlichen 
Partei österreichs der Abgeordnete Dipl.-Vw . 
Dr. S ti x angehörten. 

Der Unterausschuß hat außer der konstituie
renden Sitzung in weiteren fünf Sit:zul1gen die 
Regierungsvorlage unter Beiziehung von zwanzig 

. Sachverständigen eingehend beraten und eine 
Reihe von Knderungen und Ergänzul1gen an dem 
Gesetzentwurf vorgeschlagen. 

Der Handelsausschuß ha~ in seiner Sitzung am 
27. Apr\! 1976 den von dem Abgeordneten 
S tau d i n ger erstatteten Bericht des Unter
ausschusses entgegengenommen und die Regie
rungsvorlage mit den vom Unterausschuß vor
geschlagenen Knderungert und Ergänzungen in 
Verhandlung gezogen. In der daran anschließen
den Debatte ergriffen die Abgeordneten Dok
tor Mus s i 1, Z i n g 1 e r, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t
m a y r, Dipl.-lng. Dr. Lei t n e r, Dr. He i n d 1, 
W i 11 e, Dipl.-Vw. Dr. S t i x und der Al,ls
schußobmann Abgeordneter S tau d i n ger 
sowi,e der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie Dr. S t a r i Ib ach er das Wort. , 
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2 213 der Beilagen 

1m Zuge der Verhan:dlungenbrachten die Abge
ordneten Z 'i n g 1 e r.und Genossen einen 
Abänderungsantrag zur Regierungsvorlage ein. 

Zu der vom Unterausschuß vorgeschlagenen 
Fassung des Gesetzentwurfes wird folgendes be
merkt: 

Dem auf Grund der Beratungen gefundenen 
Ergebnis entsprechend, wurde ·der T,itel des Ent
wurfes auf "El'ldöl-;Bevorratungs- und MeLde
gesetz" geändert. 

Zu Art. H: 

Zu den §§ 6 und 7: 

§ 6 regelt die dauernde Einstellung der Import-, 
tätigkeit, § 7 Idie Frage der "Newcomer". 

Zu § 8: 

§ 8 setzt statt § 12 der Regierungsvorlage die 
Substitutionsmöglichkeiten fest. 

Zu § 9: 

Diese Best~mmung berücksichtigt Art. 1 Z. 2' 
der Anlage Ides IEp-übereinkommens. 

Die Z. 1 bis 6 des § 1 der Regierungsvorlage Zu § 10: 
wurden ah Begriffsbestimmungen im § 1 über-
nommen. 

Zu § 2: 

§ 2 übernimmt im wesentLichen die §§ 7 und 8 
der Regierungsvorlage. 

Zu § 3: 

§ 3 übernimmt 
Regierungsvorlage 
und 4). 

Zu § 4: 

im wesentlichen den § 9 der 
und .erw.eitert ihn (Abs. 

Diese Bestimmung zählt in übersichtlicher 
Weise die Möglichkeiten auf, der VorratspHicht 
nachzukommen. 

Zu § 5: 

Hier wird geregelt, unter welchen Vorauss'et
zungen d~e Vorratspflicht übernommen werden 
kann. Dies soll vor allem eine Erleichterung für 
kleinere Importeure und eine Sicherung -der Wett
bewerbsneutralität sein. 

Bei den im Abs. 5 genannten Kosten hei 
der Bemessung des Tarifs ist ,der Ausschuß 
davon !ausgegangen, daß hierbei insbesondere ,auf 
die Annuitäten für Investitionen ,in Grundstük
ken und La-gereinrichtungen, die Verzinsung der 
in den Lagerbeständen ,investierten Mittel z,um 
am Jahresanfang herrschenden Zinssat~ und unter 
Ansetzung der Tageswerte für die zum Jahres
anfang eingelagerten Bestände, die Kosten für 
die Instandhaltung der Einrichtungen, der Be
treuung und Verwaltung ,der Lager, der Veni~ 
cherung sowie die mit der Erhaltung von solchen 
L:lJgern verbundenen steuerlichen Belastungen Be-
dacht zu nehmen ist. . 

über. die Abs. 2 bis 5 hinaus treffen solche 
Lagerhalter, ,denen eine Bundesha~tung gewährt 
wird, noch weitere Verpflichtungen, von ,denen 
die zur Berücksichtigung von Versorgungsgesich1ts
punkten hervorgehoben sei. 

§ 10 übernimmt die §§ 4 und 11 der Regie
rungsvorlage. 

Aus dem fünften Abschnitt der Regi,erungs
vorlage ("Meldungen und Kontrolle") wurden 
zunächst· Bestimmungen übernommen und zum 
Teil umgearbeitet, die sich auf die Melde-, Aill's
kunfts- und Aufzeichnungspflichten himichtlich 
der Pflichtnotstal1!dsreserven beziehen (§§ 11 
bis 15 und 18 des Gesetz,entwurfes). Die Kon-, 
troUeder Pßichtnotstandsreserven ist im § 17 
geregelt. 

Um di,e Beiträge 7:um Information~system nach 
dem IEP~überej,nkommen leisten zu können, 
wurde die Form einer Verol1dnungsermächtrigung 
gewählt (§ 16). 

§ 45 Abs. 2 der Re~ierungsvorlrag,e wurde .als 
§ 19 übernommen. 

Aus dem siebenten Abschnitt (Strafbestimmun
gen) der Regier.ungsvorLage wurden die dem Er
~ebnisder Beratungen ,des Ausschusses entspr,e
chenden Strafbesuimmungen entnommen (§§ 21 
bis 23). Die Strafdrohung ,des .§ 68 der' Re.~ie-
rungsvorlage wurde gemildert. 

Als Ergebnis der Beratungen ,des Ausschusses 
wurde weiters ein § 20 erartbeitet, der di,e Be
rücksiehcigung der LagerhaI1Jungskosten bei der' 
Kalkulation anläßlich behördlicher Preisfestset-
zungen regelt. 

Als weiteres EI1gebnis wUl1de Art. Irr des vor
liegenden Entwurfes erstellt, der als Begleit
maßnahme Begünst'~gJUng,en auf dem Gebiete des 
Bewertungsrechts statuiert. Es soll erreicht wer
den, daß Wirtschaftsgüter, die der Haltung von 
Pßichtnotstandsreserven im Sinne ·des Gesetz-
entwurfes - sei es als Lagervorräte oder als: 
Bet6ebsvorrichtungen im Sinne des § 51 Abs. 1 
BewertungsgesetZ - zu dienen bestimmt sind, 
nicht der Besteuerung unterliegen. Der Entwurf' 
sieht daher vor, daß diese Wirtschaftsgüter weder' 
als Betriebsvermögen noch als sonstiges Ver-' 
mögen besteuert werden. Sie unterliegen somi.t_ 
nicht d~r Gewerbekapitalsteuer, Vermögenssteuer 
und dem Erbschaftssteueräquivalent. 
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Im übrigen vertrat der Ausschuß die Mei- Geltungsdauer des Gesetzentwurfes mit 30. Juni 
nung, daß die Aufnahme von Bestimmungen 1978 befristet wil'd. 
über die . Anrechnung' von Manipulations- und Ferner hat Abgeord;"eter Dr. Mus s i I einen 
Saisonallagern, über Pflichtnotstal]dsreservenan Abänderun~santrag eingebracht, mit dem in 
Steinkohle und El'dgas sowie über die zweck- einem neuen Art. IV das Außerkrafttreten des 
mäß.ige Nutzung von Energie und über Len- vorliegenden Gesetzentwurfes festgelegt wird. 
kungsmaßnahmen nicht erforderlich ist. Demzufolge erhält der bisherige Art. IV die 

Die Sitzung des Handelsamschusses wurde 
unterbrochen und am 14. Mai 1976 fortgesetzt. 
In dieser Sitzung ergriffen die Abgeordneten 
Dr. Mus s i 1, Dr. H ein d 1, Dipl.-Ing. Doktor 
Lei t n e r, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, Dkfm. 
DDr. K ö n ig und der Ausschußobmann Abge
ordneter S tau ,d i n ger sowie der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
Dr. S t a r i b ach e r das Wort. Als Bericht
,erstatter für den Ausschuß fungierte der Abge
ordnete Te s c h 1. 

Der Antrag der Abgeordneten Z i n g 1 e r 
und Genossen wurde zurückgezogen. Die Abge
ordneten Dr. He i n d I, Dr. Mus s i 1, Dipl.-Vw. 
-Dr. S t i x und Genossen brachten einen weiteren 
_Abänderungsantrag zu Art. I ein, mit dem die 

Haberl 
Berichterstatter 

Bezeichnung Al't. V. . 

Bei der Abstimmung wUl'de die Regierungs
vorlage in der vom Unterausschuß vorgeschlage
nen Fassu~g sowie unter Berücksichtigung der 
obgenannten Abänderung,santräge mit Stimmen- . 
einhelligkeit angenommen. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde der 
Abgeordnete Hab e r I gewählt. Der nunmehrige 
Gesetzestext - wie er vom Handelsausschuß 
angenommen wurde - ist diesem Bericht bei
gedruckt. 

Der Handelsausschuß stellt somit den A n
trag, der Nationalrat wolle dem an g e
schlossenen Gesetzentw'urf die ver
fassungsmäßige Zus~immung erteilen. 

Wien, 19760514 

Stau dinger 
Obmann 

'j. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXX 

über die Haltung von Notstandsreserven an 
Erdöl und Erdölprodukten und über Melde-' 
pflichten zur Sicherung der Energieversor
gung (Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlas,sung, Aufhebung und Voll ziehung 
von Vorschriften, wie sie im Art. II dieses 
Bundesgesetzes enthalten sind, sind für die Zeit 
vom Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 

, bis 30. Juni 1978 auch in den Belangen Bundes
sache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungs
gesetz in qer Fassung von 1929 etwas anderes 
vorsieht. 

Artikel II 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bede~tet 
der Begriff 

1. ,;IEP-Übereinkommen" ,das Üb~reinkom
. men vom 18: November 1974 über em 

Internationales Energieprogramm; 

2. "Ener;gieträger"StQffe oder Systeme, aus 
denen mit technischen Mitteln Energie ge
wonnen wel'denkann; 

3. "Evdöl" Erdöle und öle aus bituminösen 
. Mineralien, roh, der Nummer 27.09 des Zoll
tarifes (Zolltal'ifgesHz 1958, BGBl. Nr. 74, 
inder ,derzeit geltenden Eassung); 

4. "EI1dölprodukte"Warend,er Nummer 27.10 
des Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958), Erdöl
fraktionen und Rückstände VOn der Erdöl
verarbeitung der Nummer 27:10 des Zoll
tarifes (ZoHtarifgesetz 1958), ausgenommen 
Schmieröle, Transformatorenöle und Fette; 

5. "Steinkohle und Steinkohlenkoks" Stein
kohle ,aus Nummer 27.01 und Koks und 
Halbkoks (Schwelkoks) aus Steinkohle aus 
Nummer 27.04 des ZoHtal'ifes (Zol1tarif
gesetz 1958); 

6. "Er;dg,as" E1"dgas aus Numm,er 27.11 des 
Zolltarifes (Zolrtal'ifgesetz 1958). 

§ 2. (1) Physische und jurist;iJsche Personen so
wie Personengesellschaften des Handelsrechtes, 
die Erdöl oder Er,dölprodukte ,importieren, haJben 
nach Maß.~abe der §§ 3 his 10 Pflichtnotstal]ds
reserven an Erdöl ader Erdölprodukten zu ha:l
ten (Vorr,atspflichüg,e). 

(2) Geringfügige Importe, wie in Erhrzeugen 
mitgeführte fue&erven an Treibstoff für· den Be
trieb di,eser Fahrzeuge und kleine Mengen, d1y 
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4 213 der Beilagen 

von Endverbrauchern für ,den 
eingeführt werden, begründen 
pflicht. 

eigenen Bed;arf. (2) Lagerhalter, die die Vorra1lSpÜicht für
keine Vorr.ats- Dt1itte übernehmen wollen; :bedürfenzlUr Aus-

: übung dieser Tätigkeit 'einer Genehmigung des; 
, Bund'esministers für H!-ndel, Gewerbe und Indu-

§ 3. (1) Vorratspflichtige haben ab 1. März 1977 strie. Die Genehmigung ist zu erteiLen, w.enn Ider
je 5%, ab 1. März 1978 je 100f0,ab 1. März 1979: Lagerhalter nach Sachkel111tnis ·Uind innerer Ein
je 15% und ,ab 1. März 198Q ,sowie ab 1. März; richtung Idie Gewähr für 'eine ordnungsgemäße
der jeweils folgenden Jahre je 20010 des Importes, Haltung von Pflichtnotstandsr,eserven ,nach 
an Erdöl und Jen einzelnen Erdölprodukten im diesem Bundesgesetz hietet. Vor Erreilung der 
vorongeg~genen Kalenderjahr als Pflichtnot-, Genehmi,gung ~inddi:e Bundeskammer der 
standsreserven ,im InLand zu halten. 'g,ewerblichen Wirtschaft, die Präsidentenkonf.e--

(2) Der Bundesmin~ster für Handel, Gew.erbe renz der Landwirtschaftskammern österreichs, 
und Industrie kann den ,jm Abs. 1 @tlnannten i der österreichische Al'beiterkammertag und der
Prozentsatz ,durch Verordnung ändern, wenn, österreichische Gewerkschaftsbund zu hören. 
dies zur Erfüllung völkerrechtlicher V,erpfltich-. () D' L h I h b "b d' üb hIn 
tung,en,die sich aus dem IEP-übereinkommen' 3 .Ie age~ a te~ a; en.~. er ,lC 'ema· e' 

b f d I'ch' t : der VorratJspfilcht ,eme BestatLgung ,auszustellen,. erge en, el1 OI1 er I lS. , f d 
. . .. aus der der Um ang , er übernommenen Ver--

(3) Der B:ll1Jdesmmls,:er f~: Handel, ,?cwerhe pflichtung, insbesondere die zu haltende Menge 
und Industl1~e kann dre Hohe der Pfhchtnot-. an Pflichtnotstandsreserven und di'e Da,uer der 
standsreserv~n, ,die zu bestimmten Zeitp~nkten: übernahme hervorgeht. Dem Bundesminister für
zu halten smd, durch Verordnung ia.bwelchend Handel Gewerbe und IndUIStrie ist die Ausstei
von .~hs. 1 neu f~tsetzen, wenn d~es zur Wieder~ lung s~lcher Bestätigungen unverzüglich durch 
auffullung der Pflichtnotstandsreserven nach vor-. den Lagerhalter anzuzeigen. 
ang,egangenen Lenkungsmaßnahmen erfol1derlich 
ist. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Ge~erbe 
und Industl'ie kann a.bweichend von Abs. 1 und 2 
auf Antrag eines Vorratspflichtigen ,durch Be
scheid die Höhe der Pflichtnotstandsreserven fest
setzen und den Zeitraum der Wiederauffüllung 
dem Vorratspfl,ich,tigen vorschreihen, wenn 
Pflichtnotstandsreserven durch Kl'iegseinwirkun
gen, TerroraktJionen, Sabotage,. technische Ge
hrechen, höhere Gewalt oder auf andere Weise 
yernichtet wOl1den sind. 

(5) Der Vorjahresimport (Abs. 1) wil'd durch 
die im jeweils vorang,egangenen Kalenderj,ahr 
aus dem Zollausland in den fl1eien inländischen 
Verkehr vel'bl'achten Mengen an El'döl oder El'd
ölprodukten bestimmt. 

§ 4. Die Vorratspflicht kann nach Wahl ·des 
Vorratspflichtigen auf folg,ende Weise ,erfüllt wer
den: 

1. ,durch Haltung von Pflichtnotstandsreserven 
durch den V orratspflichtigen; 

2. durch gemeinsame Haltung von Pflichtnot~ 
standsrooerven ·durch zwei oder mehrere 
V orratspflichtige; 

3.durch pl1ivatrechtlichen Vertrag, der den 
Vertragspartner verpflichtet, eine bestimmte 
Menge an El'döl oder Erdölprodukten zur 
Verfügung zu halten; 

4. durch übernahme der Vorratspflicht gemäß 
§ 5. 

§ 5. (1) Die Vorratspflicht kann nach Maßgabe 
der Abs. 2 bis 7 von Lagerhaltern mit befreiender I 
Wirkung für .den Vorratspflich·tigen ganz oder 
teilweise übernommen werden. 

(4) Mit Ausstellung ,der Bestätigung über die 
übernahme ,der Vorratspflicht gelten die Lager
halter im Umfang der Bestätigung als Vorrats
pflichtige ,im Sinne des § 2. 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe_, 
,und Industr>ie ihatdurch Verordnung ,einen 
Höchsttarif für die überna:hme der Vorrats pflicht. 
für je 1 000 Erdöleinheiten f,estzulegen. Die Tarife 
sind so zu bemessen, daß si,e die mit. der Hal.tung 
der Pflichtnotstandsreseryen verbundenen Kosten 
decken. Die Verol'dnung ist im "Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung" kundzumachen. 

(6) Für La.gerhalter, für die zur Besichenung 
von Krediten für die Herstellung und Erhalnung 
von Pflichtnotstandsreserven eine Bundeshaftung
auf Grund .eines hesonderen Bundesgesetzes über
nommen wird, gelten zusätzlich folgende Bestim
mungen: 

1. Die Lagerhalter müssen Kapita:lgesellschaften. 
mit Sitz ,in österreich sein, ,deren Unter-
nehmensgegenstand die übernahme ,der Vor
ratspflidlt' nachdi'esem Bundesgesetz ist: 
Diese Gesellschaf.ten sind von ,den Bestim
mungen der Gewerbeordnung 1973 ausge
nommen. Sie dürfen unbeschadet einer ange-
messenen Verzinsung des Eigenkapitals nicht 
auf Gewinn ,gerichtet sein. Di,e Bestimmun
gen der §§ 74, 75, 77 bis 83, 353, 355 erster 
Satz, 359 Abs. 1 und 2, 360 Abs. 2 bis 4 der
Gewerbeordnung 1973 finden mit der- Maß
gabe Anwendung, daß für die Erteilung der
Bewilligung einer Betriebsanlage der Landes
hauptmann zustäl1ldig ,ist. § 69 der Konkurs
oronung findet auf solche Kapitalgesellschaf
ten keine Anw,endung. -
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2. Die Lagerhalter dürfen keine Geschäfte be
treiben, die nicht unmittelbar oder mittelbar 
dem Unternehmensgeg,enstand dienen. 

3. Die Lagerhalter haben bei der Standortw,ahl 
der Lager re~ionale Versorgungsgesichts
punkte zu berücksichti,gen. Dies ist vom 
Bundesmi:nister für Handel, Gewerbe und 
Industl'ie unter Anhörung der Länder zu 
prüfen. 

4. Die Lagerhalter haben allgemeine Bedingun
gen ,für ,die übernahme der Vorr.atspfLicht 
aufz,ustellen, die ,der Genehmigung des Bun
desministers für Handel, Gewenbe un,d Indu
'strie <bedürfen und im "Amtsblatt ZiUr 
Wiener Zeitung" kundzumachen sind. Die 
Genehmigung ,ist zu ·erteilen, wenn die ,all
gemeinen Bedingungen ,den im Abs. 2 g,e
nannten Erfol"dernissen entsprechen. 

5. Die Lagerhalter haben mit j,edem Vorrats
pflichti.gen,der ,ein solches Anbot stellt, lJU 
den TariEen (Abs. 5) und den allgemeinen 
Bedj,ngungen (2.4) einen Vertr:a,g über die 
übernahme ,der Vorratspflicht abzuschließen. 

(7) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und ln1dustme hat ,die übernahme der Vomlts
pflicht nach vorhe[\1ger Androhung ZiU unter
sagen, wenn der Lagerhalter ,seine Pflichten nach 
diesem Bundesg,esetz nicht gehörig erfüllt oder 
die Vor.aussetzungen zur Genehmigung gemäß 
Abs. 2 entfallen. In ',diesem Fall hat der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und IndustI1ie in 
sinngemäßer Anwendung ,des § 3 Abs. 4 ,Ji.·e Hal
tung ,der Pflichtnotstandsreserven für di.e Vor
ratspflichtJigen, deren Vorratspflicht übernommen 
wurde, .festzulegen. 

produkten Erdöl lagern oder Erdölprodukte 1m 
Ausmaß von höchstens 200/0 ,der Mengen an 

1. Benzinen, 

'2. Dieselkraftstoff, Of.enheizöl, Petroleum und 
Flugtunbinentreibstoff, 

3. leichtem, mittelschwlerem und .schwerem 
Heizöl 

untereinan'.der aUIStauschen. Er kann f,erneran 
Stelle von Erdöl Erdölprodukte lagern, .wobei 
j,edoch der Anteil von 

1. Benzinen 200/0, 

2. Dieselkraftstoff, Ofenheizöl, Petroleum und 
Flugtul"binentreibstoff 200f0, 

3. leichtem, mittelschwerem ·und schwerem 
Heizöl 30% 

an der durch ErdölproduktJe substii,tuierten 
Pflichtnotstandsreserve an E1"döl, ausgedrückt in 
Erdöleinheiten g,emäß Abs. 4, nicht unterschreiten 
d~rf. Erdölfraktionen, Rückstände, Halberzeug
msse und .andere Komponenten, die ,der Herstel
lung der vorg,enannten Produk,te dienen können 
diesen je nach ,ihrer Beschaffenheit zu~erechnet 
werden. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann auf Antra.g ,ein,es Vorrats
pflichtJigen durch Bescheid zeitlich befr,istete Aus
nahmen von ,den Beschränkungen der Austausch
möglichkeit nach Abs. 1 genehmigen, wenn die 
Einhaltung solcher Beschränkungen eine unzu
mutbare Härte darstellt oder die Versorgung der 
Verbraucher mit Erdölprodukten erschweren 
würde. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewel1be 

§ 6. Hat ein Voniatspflichtiger die Einfuhr und Industrie kann auf Antrag ,des Vorrats
von Errdöl oder Erdölprodukten dauernd eing,e- pflichtigen ,durch Bescheid festlegen, ob und in
stellt, so kann er nach Erfüllung seiner Vorrats- wieweit aus besonderen betrieblich begründeten 
pflicht über die Pflichtnotstandsreserven ver- Gegebenheiten an Stelle von Pflichtnotstands
fügen. 'reserven an Endöl oder Er.dölprodukten Reserven 

an anderen Eneng,ieträgern oder an nur im Not-
§ 7. Wer eine ,die Vorratspflicht hegründende standsfall zu nütlJendenProduktionsmöglich

Tätigkeit neu aufnimmt, muß im ,er.sten Kalen- keiten an alternativen Energieträgern (Art. 2 
dervierteljahr, in dem die Tätigkeit neu aufge- der Anlage zum IEP-ühereinkommen) gehalten 
nommen wurde, keine Pflichtnotstandsreserven wenden können. Dabei hat er auf die jeweilige 
halten. Ab dem zweiten Kalendervierteljahr und· Lage ,der Energneversorgung, -die Möglichkeit der 
den folgeI1!den Kalendervierteljahren his zum Substitution und .die ,technischen Gegebenheiten 
fünften Kaleniderviertelj,ahr sind Pflichtnotstands- der nicht g,enützten Produktionsmöglichkeiten 
reserven in einer Höhe zu halten, die der Import- sowie auf die Dauer ,ihrer InbetriebsetzU:ng Be
menge ,aller vor3!nge~angenen Kalenderviertel- dacht zu nehmen. 
jahre, multipLiziert mit ,den Anteilen gemäß § 3, 
entsprechen. Ab dem Ende des Kalenderjahnes, (4) Der Berechnung ,der Ersatzmengen gemäß 

d 
. d d d Abs. 1 bis 3 ,sind folgende UmrechnungsschlüsseI 

as mlt , em En.e es vierten Kalenderviertel- d 'ab zugrun e zu legen: 
J res nach Neua:utnahme ,der Tätigkeit Zlusam-
menfällt oder das ihm folgt, bestimmt sich ,der 
Umfang der Pflichtnotstandsreserven nach § 3. 

§ 8. (1) Sof,ern die Pflichtlagermenge, ber,echnet 
in Endöleinheiten ,gemäß Abs. 4, gleich: bleibt, 
kann der Vorratspflichtige ~n Stelle von Erdöl-

Energieträger 

1 kg Eroöl .................... . 
1 kg El"dölprodukte ............ . 
1 kg Steinkohle oder Steinkohlen-

koks ..................... . 
1 m3 n Erdgas ................... . 

Erdöleinheiten 

1 
1,150 

0,760 
0,860 
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§ 9. (1) Vorräte, ,die aus tedmischen Gründen 
auch im ernstesten Notstand n~cht verfügbar 
sind (Art. 1 Z. 2 ,der Anlage z-um IEP-Ülberein
kommen), sind auf die Pflichtnotstandsreserven 
nicht anz-uremnen. 

(2) Die Vorräte gemäß Ahs. 1 sirud mit 10% 
der Pflichtnotstandsreserv,en zu bemessen. Der 
Bundesmintister für Handel, GeweIibe und, Indu
strie kann ruesen Pl'Ozentsatz über Antrag des 
Vorratspflichtigen ve~mindern, wenn dieser nach
weist, daß ein gering,er:er Prozen~satz ,den tech
nischen Gegebenheiten seines Betriebes entspricht. 
Völkerrechtliche Verpflichtungen aus ,dem IEP
übereinkommen dürfen hiedurch nicht verletzt 
werden. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewel'be 
und Industrie kann zur Erfüllung völkerr,echt
lieher Verpflichtungen, !diesich .aus dem IEP
übereinkommen erg,eben, ,den im Abs. 2 ge
nannten Prozentsatz ,durch Verol'dnung ändern. 

§ 10. (1) Pflichtnotstandsreserven sind so zu 
lagern, daß die Beschaffenheit ,der geLagerten 
Energieträger erhalten bLeibt. Si,e können mit 
anderen Beständen gemeinsam in einem Lager
behälter ;gehalten werden. In diesem Falle sind 
geeignete Vorkehrungen zu treffen, ,die die Er
haltung, der Pflichtnotstandsr,eserven jederzeit 
sicherstellen. Der jeweilig,e Lagerstand sowie der 
geforderte Stand ,der Pflichtnotstandsreserven 
müssen buchmäßig un,d auf Grund des Buch-

'standes auch körperlich nachgewiesen wer.den' 
können. 

(2) Er.döl und Erdölproduktes1nd in Be
hältern mit für die Abfüllung in Trarrsportein
rich~ungen :geeigneten Abfülleinrichtungen zu 
lagern. Die Behälter müssen amtlich geeicht und 
mit einer Meßeinrichtung versehen sein. 

§ 11. Physische P,ersonen, juristische Personen' 
und PersonengeselLschaften des HandeLsrecl1ts,die 
Erdöl oder Erdölprodukte importieren, haben 
dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie 

1. die Neuaufnahme einer, solchen Tätigkeit, 
2. die Eröffnung des Konkurses über ihr Ver

mögen 
unverzügl:ich zu melden. 

§ 12. (1) Physische Personen, jUl'istische Perso
nen und Personengesellschaftendes Handels
rechts, die Erdöl oder ,Erdölprodukte importie
ren, haben his zum 31. Jänner eines jeden Jahres 

"schr,iftlich unter Verwendung der hiefür amtLich 
arufzulegenden Formulare dem Bundesmini
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie den 
Vorjahresimport (§ 3 Abs. 1) an Erdöl und Erd
ölprodukten zu melden. Gleichzeitig 1st mit der 
MeLdung unter Beibringung ,entsprechender 
Nachweise anzugeben, 

1. ob ein Lager ,gemäß § 4 Z. 1,,2 oder 3 ge
halten wird; 

2. ob 'und ,in welchem Umfang die Vorrats
pflicht gemäß § 5 übernorrimen worden ist. 

(2) Die im Abs. 1 genannten MeLdepflichtigen 
haben dem Hundesministerium für Handel, 
Gewerbe, und Industllie bis zum 15. des Folge
rnonats schIliftlich unter Verwendung der hiefür 
amtlich aufzulegenden FormuLa,re die im, Vor
monat durchgeführten Lmpor~ean Er,döl 'und 
Erdölprodukten zu melden. 

§ 13. Vorratspflichtige haben dem Bundes
ministerium ,für Handel, Gewerbe' und Industri,e 
schriftlich unter Verwendung der hiefür amtlich 
,aufzulegenden Formulare über den Stand der 
Pflichtnotstandslleserven :am jeweiligen Monats
letzten Meldungen bis zum 15. des Folgemonats 
zu erstatten. 

§ 14. Vorratspflichtige haben jährlich dem 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industl'ie Standort, Bezeichnung, Kapazität und 
Eignung Ider Lagerkapazitäten bekanntzugeben, 
die nur oder auch für die Aufnahme von Pfl,icht
notsllandsreserven' ,dienen.' Die Meldungen sind 
mit Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres 
bis zum 31. Jänner 'des Nachjahres abzugeben. 

§ 15. Vorratspflichtigehaben fortlaufend Auf
zeichnungen zu führen, aus denen der jeweilige 
Lagerstand sowie der Stand an Pflichtnotstands
reserven eindeutig und übersichtlich hervorgeht. 
Wel'den PfLichtnotstandsreserven mit anderen 
Beständen in Behältern gemeinsam gelagert (§ 10 
Abs. 1), so ist oder Lagerstand mindestens einmal 
arheitstäglich, sonst mindestens einmal monatlich 
zu messen. Wil'd bei der Messung eine Unter
schreillung der zu haltenden PfLichtnotstands
r,eserven festg,estellt, so 1st spätestens am Folge
tag nach der Messung dem Bundesmirüster~um 
für Handel, G:ewer:be und Industrie Meldung zu 
erstatten. 

§ 16. (1) Sofern es zur Erfüllung völkerrecht
licher Verpflichtungen, die sich aus ,dem IEP
übereinkommen er@eben, erforderlich ist, hat ,der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industllic .durch Verordnung Erhebungen, die slich 
auf ölgesel:lschalten (Art. 26 des IEP-Überein
kommens) beziehen, über folgende Gegenstände 
anzuordnen: 

1. Aufbringung von Erdöl und Erdölproduk
ten einschließLich Schätzung,en der voraus" 
sichtlichen Aufbringung in deneinzdnen 
Monaten. des folgenden Kal.enderjahres; 

2. Verfüg;harkeit und Verwendung von Beför
. derungsmitteln für Erdöl und El'döl

produkte; 
3.sonsllige Gegenstände, insbesondere nach ,den 

Art. 25 his 36 ,des IEP-Übereinkommens. 
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(2) In V,erordnungen gemäß Abs. 1 ist insbe-
sondere festzulegen: 

1. der Eintritt der Meldepflicht, 
2. der Kreis der MekLepflichtigen, 
3. die Gegenstände der 'Meldung, 
4. die Meldetermine und die Zeiträume, auf 

die sich, die, Meldungen zu b,eziehen haben. 

§ 17. (1) Der Bundesminister für Hal1'del, 
Gewerbe 'und Industrie hat den Stand der pflticht
notstandsreserven sowie die Beschaffenheit und 
Ausstattung der Lager stichprohenwei5e zu über
prüfen. Hiezu kann er sich der Behöl1den d,er 
allg,emeinen staatlichen Verwaltung bedienen. 

(2) Den Kontrollorganen ist freier Zutritt zu 
den Lagern und Einsicht in alle Lagera.ufz,eich
nungen und über Veränderungen des Lager
standes seit der Letzten Mes!>ung zu gewähren. 
Besteht ,der begründete Verdacht, daß die Ltger
stäIllde unl1ichtig ausgewiesen werden, kann das 
Kontrollorgandie körperLiche Aufnahme des 
Lagerstandes verlangen und die übern.ahme und 
Abgabe von Erdöl oder Erdölprodukten in oder 
aus B.ehältem, in denen Pflichtno!!>tandsreserven 
gehalten werden, vorübergehend und so lange 
einstellen, als für diJe Messung der Lagerstände 
notwendig ,ist. 

§ 18. Soweit es zur Erfül1ungder Verpflich.tun
gen aus ',dem IEP-übereinkommen erforderlich 
ist, isind die in einer Verol1dnung nach § 16 
bezeichneten Meldepflichtigen zur Auskunfts
erteilung ,an die mit der Vollziehung Idieses 
Bundesgesetzes betrauten Behörden verpflichtet. 

§ 19. Die Ergebnisse von Erhebungen gemäß 
den §§ 11 his 18 dürfen nur für Zwecke der Voll
ziehung dieses Bundesg,esetzes verwendet wenden. 

§ 20. Bei ,der behördlichen Preis festsetzung j,e 
Tonne für Erdölprodukte, die in der Anl.age 
zum Preisgesetz, BGBL Nr. XXXXXX, ange
führt sind, ist die sich aus der Verpflichtung 
zur HerstelLung und Erhaltung von Pflichtnot
standsreserven ergebende Kostenbelastung , je 
Tonne der der Vorrats pflicht unterlti,egenden 
Menge voll zu berücksichtigen. 

§ 21. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von 
der Bezirksvel1wailtungsbehörde mit Ge1dstnllfe 
bis zum Zweifachen des Wertes der fehlenden 
Menge der' Pflichtnotstandsreserve gemäß § 3 
Abs. 1 zu bestra~en ist, begeht, wer ,der Vorrats
pflicht gemäß den §§ 2 bis 10 oder den auf 
Grund dieser Bestimmungen ergangenen Ver
ol1dmmgen und Bescheiden zuwiderhandelt. 

(2) Von einer Bestrafung ist abzusehen, wenn 
vor der Ansetzung oder Durchfühl1ung einer 
Kontrolle (§ 17) etine Meldung gemäß § 15 
erstattet ,und die fehlende Menge unverzüglich 
ergänzt wurde. 

§ 22. Eine V,erwaltungsü:bertretung, die von 
der BezirksverWlaltungsbehörde mitooer Geld
str;tfe bis zu S 30 000,- zu bestrafen ist, begeht, 
wer: 

1. die Meldungen und' Auskünfte gemäß ,den 
§§ 11, 12, 13, 14 und 16 nicht oder nicht 
rechtzeitig,' unrichtig oder unvollständig 
erstattet; 

2. die Bestimmungen des § 15 über die Führung 
von Aufzeichnungen nicht befolgt; 

3. der Verpflichtung, die Kontrollen gemäß 
§ 17 zu dulden, zuwiderhandelt, 

§ 23. Die Bundesgendarmerie hat als Hilfs
organ der Bezirksverwaltllngsbehörde bei Maß
nahmen, ,die für die Einleitung und Durch
führung von Verwaltungsstra:fverfahren nach 
diesem Bundesgesetz erforderlich sind, mitzu
wirken. 

Artikel III 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148, 
in ,der Fassung ,der Bundesgesetze BGBl. Nr. 145( 
1963, 181/1965, 172/1971, 276/1971, 447/1972 
und 17/1975 wi11d wie folgt geändert: 

1. § 62 hat zu lauten: 

,,§ 62. Nicht zum Betriebsvermögen gehörige 
Wirtschaftsgüter. 

(1) Zum Bet111ebsvermögen gehören nicht 
1. die Wlirtschaftsgüter, die llIl.ch den Vor

schriften des Vermögenssteuergesetzes oder 
anderer Gesetze von ,der Vermög,enssteuer 
befreit sind; 

2. Wirtschaftsgüter, die nach § 69 Z. 4 nicht, 
zum sonstig,en V,ermögen gehören; 

3. Wirtsdlaft!>güter und Rechte an W.irtschafts
gütern, die ,dazu dienen, Schädigung,en ,durch 
Abwässer oder Abgase, zu verhindern, zu 
beseitigen oder zu verringern, und derel~ 
Anschaffung oder Herstellung gesetzlich vor
gesdlrieben oder im öffentlichen Intere!>se 
,erforderlidl war; 

4. Pflichtnotstandsreserv,en nach dem Erdöl
Bevorratungs- ullid Meldegesetz; 

5. Wirtschaf!!>güter, soweit sie nicht unter Z. 4 
fallen und für .die Haltung von PfLidltnot~ 
.standsreserven nach dem Erdöl-Bevor
ratungs- und Me1degesetz zu dienen 
bestimmt sind. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z. 3 his 5: 
sind nicht auf W.irtschaftsgüter anzuw.enden, die 
Grundbe9itz darstellen. 

(3) Die Bestimmungen ,des Abs. 1 Z. 4 und 5, 
sil1'd nur anzuwenden, wenn ,der Bunde9minister 
für Handel, Gewerbe und Industl1ie bescheinigt,. 
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daß es sich um Pflichtnotstandsreserven im Sinne 
des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes 
handelt." 

2. § 70 Z. 10 hat zu lauten: 
,,10. Wirtschaftsgüter, -die gemäß § 62 Abs. 1 

Z. 3 bis 5 als nicht zum Betriebsvermögen 
gehörend bezeichnet sind.« 

Artikel IV 

Dieses Bundesgesetz tritt .am 30. Juni 1978 
außer Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses 
Bundesgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 20 ,der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industllie im Einver
nehmen mit dem Bundesmiillister für Finan
zen;' 

2. hinsichtlich des § 23 der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einver
nehmen m~t dem Bundesminister für Inneres; 

3. im übrigen der Bun·desminister für Handel, 
GeweI'be und Industrie. 

Artikel V 
(3) Mit der Vollziehung des Art. III ,dieses 

(1) Mit der Vollziehungdes Art. I dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. Finanzen betraut. 
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